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§ 23 HVertrG 1993 Ansprüche bei
vorzeitiger Auflösung

 HVertrG 1993 - Handelsvertretergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

(1) Tri t einen Teil ein Verschulden an der vorzeitigen Au ösung des Vertragsverhältnisses nach § 22, so kann der

andere Teil Ersatz des ihm dadurch verursachten Schadens verlangen. Hat ein Teil das Vertragsverhältnis vorzeitig

gelöst, ohne daß hiefür ein wichtiger Grund vorliegt, so kann der andere Teil die Erfüllung des Vertrages oder Ersatz

des ihm verursachten Schadens verlangen. Das gleiche gilt, wenn das Vertragsverhältnis entgegen der Vorschrift des

§ 21 aufgelöst worden ist.

(2) Tri t beide Teile ein Verschulden an der begründeten oder unbegründeten vorzeitigen Au ösung des

Vertragsverhältnisses, so hat der Richter nach freiem Ermessen zu entscheiden, ob und in welcher Höhe ein Ersatz

gebührt.
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